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Städtebau und Bauleitplanung; 
89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Lüneburg  
„Rettmer Nord“; 
Wiederholte Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Bauleitplanverfahren nehme ich wie folgt Stellung. 
 
 
1. Umweltbericht 
 
Es fehlt der Umweltbericht. 
 
§ 18 BNatSchG sieht die Entscheidung über die Eingriffsvermeidung, den Ausgleich und den 
Ersatz bei der Aufstellung oder der Änderung nicht nur bei Bebauungsplänen, sondern auch bei 
Flächennutzungsplänen vor.   
 
Soweit möglich, sollten die notwendigen Angaben zum Ort, zur Art und zum Maß der geplanten 
Kompensationsmaßnahmen in Kurzform im Umweltbericht des Flächennutzungsplans genannt 
werden. Bei externen Ersatzmaßnahmen sollte zur hinreichenden Bestimmtheit dem 
Umweltbericht außerdem eine Karte der Ersatzmaßnahmen beigefügt werden. 
 
2. Regionalplanung 
 
Das ArL Lüneburg weist hierzu auf eine derzeit laufende Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) 
hin. Diese betrifft die Errichtung der 380 kV-Leitung „Ämter Büchen/Breitenfelde/Schwarzenbek-
Land - Lüneburg/Samtgemeinde Gellersen/Samtgemeinde Ilmenau - Stadorf – Wahle“, 
Abschnitt: Landesgrenze SH/NI (östlich von Geesthacht) - Lüneburg - südlich Kolkhagen“. 
 
Dieses Leitungsvorhaben umfasst auch die Planung eines neuen Umspannwerks (UW) im 
Bereich der Stadt Lüneburg/Samtgemeinde Gellersen/Samtgemeinde Ilmenau. 
Vorhabenträgerin ist die TenneT TSO GmbH. Das ArL Lüneburg hat die Beteiligung für diese 
RVP mit Schreiben vom 11.01.2024 eingeleitet. Die Verfahrensunterlagen sehen zwei näher in 
Betracht kommende Standortalternativen für das neue Umspannwerk vor. Eine dieser beiden 
Alternativen wird durch die beabsichtigte 95. Änderung des FNP räumlich überlagert. 
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Am 25.04.2023 hat eine Telefon-/Videokonferenz zur Erörterung von Erfordernis, Gegenstand, 
Umfang und Ablauf des Raumordnungsverfahrens (ROV) / der RVP stattgefunden, an der auch 
die Hansestadt Lüneburg teilgenommen hat. Sie hat zudem eine schriftliche Stellungnahme zum 
geplanten Untersuchungsrahmen abgegeben und hierin auf potenziell benötigten 
Siedlungsflächen im Bereich des UW-Suchraums B hingewiesen. Das ArL Lüneburg hat in der 
Erwiderung hierzu darauf hingewiesen, „dass der Bundestag für das Vorhaben 58 
(Ostniedersachsenleitung) [des Bundesbedarfsplangesetzes] den vordringlichen Bedarf 
festgestellt hat. 
Dieses Vorhaben ist erforderlich, um den überregionalen Stromtransport und damit die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Standortörtliche Entwicklungsinteressen sind daher 
ggf. als nachrangig zu bewerten." (Quelle: ArL LG (11.07.2023): Zusammenfassung und 
Erwiderung der Stellungnahmen zu Erfordernis, Gegenstand, Umfang und Ablauf des 
Raumordnungsverfahrens (ROV), S. 32.; Link: 
https://www.arl-lg.niedersachsen.de/download/196941/2023-07-11-Zusammenfassung-SN-VK-
ROV-ONiL-Nord-final.pdf) 
 
Das ArL Lüneburg weist, bezogen auf die nun von der Hansestadt vorgelegten Unterlagen, 
insbesondere auf das Ziel 4.2.2 Ziffer 09 des Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) hin. 
Dort heißt es: „Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ist zu beachten, dass 
[…] von der Landesgrenze aus Richtung Krümmel (Schleswig-Holstein) kommend, über 
Lüneburg und Stadorf bis Wahle […] der Neubau oder Ausbau im Sinne der Ziffer 04 Satz 8 von 
Höchstspannungswechselstromleitungen sowie eine Erweiterung oder Neuerrichtung von 
Nebenanlagen erforderlich sind." Dieses Ziel wird nun durch die o.g. RVP räumlich konkretisiert. 
Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 
Mit einem Abschluss der RVP ist derzeit im Verlauf des Juli 2024 zu rechnen. Sollte das ArL 
Lüneburg als Ergebnis der RVP den UW-Standort B (bei Rettmer) als vorzugswürdig einstufen, 
steht das TenneT-Vorhaben der 95. Änderung des FNP entgegen. 
 
 
3. Zur Nr. 1.2 Räumliche und Strukturelle Situation  
 
Am südlichen Rand des Plangebietes verläuft eine 110 kV-Hochspannungsleitung. 
 
Das LROP trifft zwar für 110 kV-Hochspannungsleitungen keine Aussagen zu Abständen von 
Leitungstrassen zu Wohngebäuden. 
. 
Das Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN empfiehlt aber einen Meter Abstand je kV der 
Hochspannungsleitung. Dies würde hier einen Abstand von 110 m bedeuten. 
Nach dem Bundesamt für Strahlenschutz ist die Feldstärkenwerte (magnetisch und elektrisch) in 
einem Abstand von 60-80 m von Freileitungen allgemein soweit abgesunken, dass sie zum Teil 
unterhalb der Grenzwerte von IPRA liegen.  
 
Nach der Planzeichnung des B-Plans Nr. 182 „Rettmer Nord“ beträgt der Abstand der 110-kV-
Leitung zu den Bauflächen (Baugrenzen) nur ca. 50 m.  
 
4. Andere öffentliche Belange 
 
Hinsichtlich der Belange der Landwirtschaft, des bezahlbaren Wohnraumes und des 
Flächenbedarfes sowie Alternativstandorten und Klimaschutz verweise ich auf meine 
Stellungnahme vom 05.08.2021 zur vorherigen frühzeitigen Beteiligung.  
 
Zum Belang bezahlbarer Wohnraum und Flächenverbrauch sollte auch auf das 
Wohnungsversorgungskonzept der Hansestadt Lüneburg vom März 2023 Bezug genommen 
werden.  

https://www.arl-lg.niedersachsen.de/download/196941/2023-07-11-Zusammenfassung-SN-VK-ROV-ONiL-Nord-final.pdf
https://www.arl-lg.niedersachsen.de/download/196941/2023-07-11-Zusammenfassung-SN-VK-ROV-ONiL-Nord-final.pdf
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Außerdem sollte eine Aussage dazu gemacht werden, weshalb die Wohnbebauung nicht im 
Anschluss an das südöstlich vorhandene Wohngebiet entwickelt werden soll und damit weit in 
den Außenbereich hineinragt. 
 
Laut der Begründung auf Seite 2 soll der zugrundeliegende Entwurf eine Erweiterung des 
Ortsteils Rettmer in Richtung der freien Landschaft mit hoher Präsenz landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und gärtnerischen Nutzungen vorsehen. Es wird nicht deutlich, ob die als Flächen 
für Landwirtschaft dargestellten Flächen von einem Landwirt genutzt werden sollen und 
inwiefern auf diesen Flächen gärtnerische Nutzungen der Bewohner geplant sind, da hier ein 
dörfliches Wohngebiet (MDW) entwickelt werden soll. Dann wäre hier z.B. eine Darstellung als 
Grünfläche vorzusehen. 
 
Im Übrigen fehlen auch Aussagen zum Immissionsschutz. 
 
 
Hinweis 
 
Ich weise darauf hin, dass derzeit nicht beurteilt werden kann, ob die Planung ordnungsgemäß 
zustande kommen wird, da erst anhand der vollständigen Verfahrensunterlagen 
(Bekanntmachungen, Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, Bedenken und 
Anregungen der Bürger, Abwägung durch den Rat, etc.) eine abschließende Beurteilung der 
Planung möglich ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 

 
 
Heike Jakobi 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

19.03.2024 
 

 
 

 
Hansestadt Lüneburg 
Bereich Stadtplanung 
Am Ochsenmarkt 1 
21335 Lüneburg 

Bauernverband Nordostniedersachsen e.V. 
Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB: B-Plan Nr. 182 

„Rettmer Nord“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Interessenvertretung der Landwirtschaft nehmen wir hiermit Stellung zum 

vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 182 „Rettmer Nord“. 

 

Ziel muss grundsätzlich sein, weniger Fläche zu überbauen und landwirtschaftliche 

Nutzfläche zu erhalten. Die dargestellte Fläche „Rettmer Nord“ zeichnet sich durch 

ihre überdurchschnittliche Bodengüte aus. Mit einer Ackerzahl von 50 liegt der 

Wert deutlich über den Werten der meisten Äcker in der Region. Diese Höhe der 

Bodengüte ist selten und damit besonders zu schonen. Eine solche Fläche mit 

Wohnfläche zu bebauen, erscheint aus unserer Sicht mehr als ungünstig im Sinne 

der Nachhaltigkeit. Wenn nötig, wären sandigere/ertragsschwächere Flächen 

vorzuziehen. 

Hinzu kommt, dass durch die Anordnung der Bebauung eine Fläche von 3,6 ha 

landwirtschaftlicher Fläche eingeschlossen wird. Auf dieser kleinen Restfläche 

wäre eine landwirtschaftliche Nutzung deutlich eingeschränkt, wobei hier 

anscheinend gärtnerische Nutzung vorgesehen ist. Damit wird diese der bisherigen 

landwirtschaftlichen Nutzung zusätzlich entzogen. Wir möchten anmerken, dass 

nicht nur aus landwirtschaftlicher Sicht eine Zerschneidung nachteilig ist: Auch im 

Sinne des Naturschutzes wäre die Bebauung zu komprimieren, da bspw. 

Bodenbrüter Abstände zur Bebauung einhalten (Feldlerche 60-120 m). Die 

Zerschneidung der Flächen sollte daher reduziert werden und der Abstand zur 

bisherigen Bebauung sollte auf ein Mindestmaß reduziert sein.  

  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Aaron Jaschok 

stellv. Geschäftsführer 
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HANSESTADTLÜNEBURG
-Stadtplanung-
Neue Sülze 35

21335 Lüneburg

Betr.: Bebauunasplan Nr. 182 „Rettmer Nord"

Sehr geehrte Damen und Herren,

~ ~ ~
GfA Lüneburg
gemeinsame kommunale Anstalt
des őffentlíchen Rechts

Adendorfer Weg 7
21357 Bardowíck

Te1. 04131 92 32 -0
Fax 04131 92 32 -99

www.gfa-Iueneburg.de

ínfoØgfa-IueпeЬuгg.de
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Bardowíck den 04.03.2024

die Abfallentsorgung deś Plangebietes wird durch die GfA Lűneburg - gkAöR síchergestellt.

Befahrbarkeit und Wendemőglíchkeiten der verkehrlichen Erschlíeßung von Baugebieten
und Straßen sind fűr dreiachsíge Müllfahrzeugen auszulegen. Ein Rűckwärtsfahren der
Abfallsammelfahrzeuge gíit es zu vermeiden.

Lt. aktuellem Bebauungsplan íst eíne verkehriíche Erschließung des Plangebietes fűr
Schwerlastfahrzeuge nicht vorgesehen. Daher ist zu beachten, dass an der Heiligenthaler
Straße ausreichende Stellflächen fűr die Abfallbehälter und Wertstoffe hergestellt werden.

Mít fгеuпdіісјеп Grűßen,
—1
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  Kai Clauswitz -134 kai.clauswitz@lwk-niedersachsen.de 18.03.2024 

Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB; Hansestadt Lüneburg,  

Bebauungsplan Nr. 128 „Rettmer Nord“ 

hier: Stellungnahme der Landwirtschaftlichen Fachbehörde 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Aufforderung zur Stellungnahme. 
 
Nach Durchsicht der Unterlagen teilen wir Ihnen folgendes mit: 
 
Inhaltlich halten wir unsere Stellungnahmen vom 05.08.2021 sowie vom 21.07.2021 aufrecht. 
 
Wir haben hinsichtlich des Projektes nach wie vor gravierende Bedenken die sich im Einzelnen 
durch folgenden begründen: 
 

 den örtlichen Landwirtschaftsbetrieben, werden 7,5 ha potenzielle Ackerfläche zzgl. der 
notwendigen A+E Flächen entzogen. Ein Teil des Planungsgebietes gehört mit zu den 
besten Ackerböden der Gemarkung ca. 50 Bodenpunkte - siehe Stellungnahme vom 
05.08.2021). Mit „örtlichen Landwirtschaftsbetrieben“ meinen wir innovative, leistungsfähige 
und gut aufgestellte und auf Dauerhaftigkeit angelegte Familienbetriebe mit einer ernsthaften 
Gewinnerziehungsabsicht.  
 

 In den Planungsunterlagen wird von dringend benötigtem Wohnraum, nachhaltiger 
Nachverdichtung, einem Wohnprojekt mit Raum für landwirtschaftliche Nutzung und einem 
engen Bezug zur Landwirtschaft (hohe Präsenz landwirtschaftlicher Fläche -> Frucht und 
Nutzgärten) gesprochen: 
 
Das vorliegende Projekt hat aus unserer Sicht weder etwas mit nachhaltiger Nachverdichtung 
noch mit ernsthafter auf Gewinnerziehung ausgerichteter Landwirtschaft etwas zu tun. 
 
Durch das Projekt werden 3,6 ha Ackerfläche baulich so eingerahmt, dass diese für die 
LANDWIRTSCHAFT aus agrarstrukturellen Gesichtspunkten wertlos wird. In 
Agrarstrukturerhebungen und Betroffenheitsanalysen werden solche Flächen ans Rumpf- 
oder Splitterflächen kategorisiert welche es nach Möglichkeit zu vermeiden gilt. 
 

—

●
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Insofern können wir die vorliegende Planung aus agrarstruktureller Sicht nur ablehnen. Ein 
sparsamer Umgang mit Grund und Boden sowie landwirtschaftlicher Fläche sieht aus 
unserer Sicht anders aus. Nach unserem Dafürhalten wäre ein nachhaltiger Umgang mit 
Fläche eine Planung, welche die Bebauung an den bestehenden südöstlichen Ortsrand 
anbindet und nach NO hin freie Fläche belässt, welche sich (ggf. auch 
Flurbereinigungsinstrumente korrigiert) noch an die bestehenden Ackerlagen angliedern 
lässt und somit der örtlichen LANDWITSCHAFT als nutzbare Fläche erhalten bleibt.  
 
Grundsätzlich begrüßen wir jedoch die Bemühungen die Dachflächen der Bebauung sowie 
die Parkplatz-Freiflächen durch PV-Nutzung in des Energiekonzept des Objektes mit 
einzubeziehen. 

 
 In den Planungsunterlagen werden Angebote wie eine Kindertagesstätte, ein Hofladen und 

die „Landwirtschaftsfläche“ mit einer wie auch immer gearteten Fruchtnutzung beschrieben. 
das Ganze Quartier soll in räumlicher Nähe zu den bestehenden Nutzungen, Waldgarten, 
Bauernhof, Hofladen und Hofcafe (Hof an den Teichen) seinen Platz finden.  
 
Wir bemängeln an dieser Stelle in aller Schärfe, dass es in der vorliegenden Begründung 
zum B-Plan keine Transparenz darüber gibt, wer die Kindertagesstätte, den Hofladen, die 
Wohnungen und die „Landwirtschaftsfläche“ betrieben wird. Wer ist der Betreiber und 
Antragsteller des Projektes? Wer ist die Zielgruppe für den „dringend benötigten 
Wohnraum“? 
 
Warum wird die wirtschaftliche Nähe zur Campus-Stiftung und den GmbHs nicht offen 
dargelegt? 
 
Weiter vermissen wir eine dezidiertere Darstellung darüber, wie die Wohnnutzung an der 
„Landwirtschaftsfläche“, dem Hofladen, dem Kindergarten, der PV-Energieversorgung 
wirtschaftlich und praktisch partizipieren soll (Genossenschaft?). Die Rechtsform des 
Wohnprojektes bleibt ebenfalls schleierhaft.  
 
Angaben über die Erfordernisse zur Kompensation/ Eingriffsregelung vermissen wir 
ebenfalls.  
 
Für ein derart innovativ angepriesenes Wohnprojekt sind 10 Seiten Begrünung zum B-Plan 
aus unserer Sicht sehr überschaubar. 

 
 Nach unserer ersten überschlägigen Einschätzung (die Erstellungskosten einbezogen) 

handelt es sich beim vorliegenden Entwurf um ein Vorzeige-Projekt mit welchem sich die 
Hansestadt Lüneburg nach außen als besonders Nachhaltig darstellen möchte. Für uns ist 
nicht nachvollziehbar wie das vorliegende Projekt wirtschaftlich die Anforderungen nach 
preiswertem Wohnraum für junge Familien der mittleren Einkommensschicht (die es in 
Lüneburg zahlreich gibt) gewährleisten soll. 
 
Wir fassen das Projekt gerne wie folgt zusammen: Wohnquartier mit einem nachhaltig 
anmutenden Rundum-Sorglos-Paket und angegliedertem Agrar-Disneyland für eine 
einschlägige zahlungskräftige Kundschaft. 
 
Bitte sehen Sie uns diesen scharfen Ton nach. Jedoch können wir, auch angesichts der 
Bemühungen im Kontext des Projektes SUSTIL zu keinem anderen Schluss gelangen. 
 

 Wir weisen darauf hin, dass es in der Örtlichkeit Beregnungsinfrastruktur für die umliegenden 
Flächen gibt, deren Funktion nicht beeinträchtigt werden darf. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 

 
 
 



per e-mail

Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ und der 89. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Hansestadt Lüneburg
frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger Öffentlicher Belange zu Bauleitplanver-
fahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Hinweise

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS  ®   Kartenserver  . Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung
und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.  Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-
sungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel,  mögliche Konflikte gegenüber den raumplaneri-
schen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnah-
me wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist
weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die

Dienstgebäude 
GEOZENTRUM HANNOVER
Stilleweg 2
30655 Hannover 
Verkehrsanbindung 
Stadtbahnlinie 7 bis Pappelwiese

Telefon
0511 643-0
Telefax
0511 643-2304 
E-Mail
Poststelle@lbeg.niedersachsen.de
Internet
http://www.lbeg.niedersachsen.de

Bankverbindung
Nord/LB 
IBAN: DE 84 2505 0000 0106 0223 95
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H XXX

Steuernummer
Steuernummer beim Finanzamt Hannover Nord:
25/202/29467
USt. – ID- Nummer:
DE 811289769

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover

Bearbeitet von Sonja Möhring

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl Hannover
19.02.2024 TOEB.2024.02.00233 0511-643 3660 05.03.2024

E-Mail
toeb-beteiligung@lbeg.niedersachsen.de

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh


Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Sonja Möhring

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
Betriebsstelle Lüneburg 

 
 
NLWKN - Betriebsstelle Lüneburg 
Adolph-Kolping-Str. 6, 21337 Lüneburg 

Dienstgebäude 
Adolph-Kolping-Str. 6 
21337 Lüneburg 

 04131 2209-100 

 04131 2209-101 

poststelle.lg@nlwkn.niedersachsen.de 

 
 
 

    

    

Norddeutsche Landesbank 
BIC: NOLADE2HXXX 
IBAN: DE14 2505 0000 0101 4045 15 
USt-IdNr.: DE 188 571 852 

Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.nlwkn.niedersachsen.de 

 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) Telefon 04131/ Lüneburg 

  
HANSESTADT LÜNEBURG 
Die Oberbürgermeisterin 
Stadtplanung 
Neue Sülze 35 
21335 Lüneburg 
Per E-Mail: Stellungnahmen61@stadt.lene-
burg.de 

  

 

 
 

Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ und der 89. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Hansestadt Lüneburg 
 

Stellungnahme des GLD Lüneburg; 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stellungnahme des Gewässerkundlichen Landesdienst (GLD) wurde gemeinsam von den 
Geschäftsbereichen der Betriebsstelle Lüneburg des NLWKN erstellt. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 7,5 ha und liegt im südwestlichen Stadtgebiet Lü-
neburgs im Ortsteil Rettmer. Ziel der Planung sei die Schaffung eines nachhaltigen Wohnquar-
tiers mit Bezug auf die örtlich angesiedelten landwirtschaftlichen Nutzungen als Erweiterung 
des Ortsteil Rettmer der Hansestadt Lüneburg, wodurch dringend benötigter Wohnraum ge-
schaffen werden soll.  
 
Folgende Hinweise und Anmerkungen werden gegeben: 
 
 
Geschäftsbereich 3 (Wasserwirtschaft) 
 

Bezüglich des Bauleitplanverfahrens des Plangebiets im südwestlichen Stadtgebiet Lü-

neburgs im Ortsteil Rettmer ergibt sich seitens des Geschäftsbereiches 3 keine Anmer-

kungen zu dem Vorhaben. Aus Sicht des vorbeugenden Hochwasserschutzes gibt es 

demnach keine Bedenken.  
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Geschäftsbereich 4 (Naturschutz) 
 
Landesnaturschutzflächen sind nicht betroffen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorben Lassen 



 
 
Landkreis Lüneburg Auf dem Michaeliskloster 4, 21335 Lüneburg 
T 04131 26-0, F 04131 26-1466 www.landkreis-lueneburg.de 
 
Sparkasse Lüneburg IBAN DE60 2405 0110 0000 0038 71 BIC NOLADE21LBG 
Volksbank Lüneburger Heide IBAN DE17 2406 0300 0199 9990 00 BIC GENODEF1NBU  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
89. Änderung des Flächennutzungsplanes Rettmer Nord  
 
Aktenzeichen: 62- 24H00011 / 6 
(Bei Antwort angeben) 

 
Anregungen zur Beteiligung nach 

☒  § 4   Abs. 1 BauGB (frühzeitig) 

☐  § 4   Abs. 2 BauGB (formell) 

☐  § 4a Abs. 3 BauGB (erneut) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich bedanke mich für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und nehme zu dem Vorhaben wie folgt 
Stellung: 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz 
Wie in Abschnitt 2.1 der Begründung dargestellt, ist es erforderlich einen Umweltbericht zu erstellen, um die 
Umweltbelange zu betrachten und abzuarbeiten. Dieser ist im weiteren Verfahrensverlauf einzureichen. 
Durch die nun geplante Änderung des Flächennutzungsplanes wird die bauliche Versiegelung weiterer Flä-
chen ermöglich. Gemäß §§ 14 ff. BNatSchG ist es erforderlich, Eingriffe in Natur und Landschaft auszuglei-
chen.   
Im Rahmen des Umweltberichtes ist zum einen die geplante Versiegelung zu bilanzieren, zum anderen sind 
spätestens im Rahmen des B-Planes detaillierter Planungen zum Ausgleich der Versiegelung vorzunehmen. 
Hierbei sind auch die bisher nicht bilanzierten, versiegelten Flächen im Waldgarten (Zuwegungen, Veranstal-
tungsfläche) mit zu betrachten. 
Zur Beachtung des Artenschutzes ist als Minimum eine Potenzialanalyse für die Fläche vorzunehmen. Hier-
bei ist insbesondere auf die Feldlerche zu achten, da es Hinweise auf Brutvorkommen in den weiter süd-
westlich gelegenen Flächen gibt.  
 
 

Regional- und Bauleitplanung 
Melani Grubert 
Auf dem Michaeliskloster 8 
21335 Lüneburg 
 
Gebäude 3, Zimmer 208 a 
Telefon 04131 261379 
Fax 04131 262379 
melani.grubert@landkreis-lueneburg.de 
Sprechzeiten Mo. - Fr.   08:30 - 12:00 Uhr  
 Termine nach Vereinbarung  
   
Aktenzeichen 62 - 24H00011  
Bei Antwort bitte unbedingt angeben. 

Lüneburg, 19.03.2024 
 
 

Landkreis Lüneburg · Postfach 20 80 · 21310 Lüneburg 
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Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Melani Grubert 
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B-Plan Nr. 182 "Rettmer Nord"  
 
Aktenzeichen: 62- 24H00010 / 7 
(Bei Antwort angeben) 

 
Anregungen zur Beteiligung nach 

☒  § 4   Abs. 1 BauGB (frühzeitig) 

☐  § 4   Abs. 2 BauGB (formell) 

☐  § 4a Abs. 3 BauGB (erneut) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich bedanke mich für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und nehme zu dem Vorhaben wie folgt 
Stellung: 
 
 
Brandschutz 
Löschwasserbedarf: 

Nach dem „Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr“ (Nieder-
sächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG) vom 18.07.2012 ist die Hansestadt Lüneburg verpflichtet 
für eine Grundversorgung mit Löschwasser zu sorgen (§ 2 Abs. 1 NBrandSchG). Der Löschwasserbedarf ist 
nach der Tabelle im Absatz 4 der Technischen Regel "Arbeitsblatt W 405" des Deutschen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches e.V. (DVGW) festzulegen.  
Aus brandschutztechnischer Sicht muss für die Grundversorgung des Gebietes eine Löschwassermenge 
von mindestens 96 m³/h über 2 Stunden vorhanden sein, die in einer Entfernung von höchstens 300 m zur 
Verfügung stehen muss. Die Abstände der Löschwasserentnahmestellen untereinander dürfen höchstens 
140 m betragen. 
 
Sollte die erforderliche Löschwassermenge nicht durch die zentrale Trinkwasserversorgung sichergestellt 
werden, ist frühzeitig eine umfassende Planung unter Einbeziehung der zentralen Trinkwasserversorgung, 
möglicher Löschwasserbrunnen, Löschwasserbehälter oder Löschwasserteiche erforderlich. 
 
Es ist mindestens ein Hydrant, der eine Löschwassermenge von 800 l/min liefern können muss, im nördli-
chen Bereich vor der geplanten Tagepflegeeinrichtung vorzusehen. 

Regional- und Bauleitplanung 
Melani Grubert 
Auf dem Michaeliskloster 8 
21335 Lüneburg 
 
Gebäude 3, Zimmer 208 a 
Telefon 04131 261379 
Fax 04131 262379 
melani.grubert@landkreis-lueneburg.de 
Sprechzeiten Mo. - Fr.   08:30 - 12:00 Uhr  
 Termine nach Vereinbarung  
   
Aktenzeichen 62 - 24H00010  
Bei Antwort bitte unbedingt angeben. 

Lüneburg, 19.03.2024 
 
 

Landkreis Lüneburg · Postfach 20 80 · 21310 Lüneburg 
 
 
 

Per Mail an stellungnahmen61@stadt.lueneburg.de 
HANSESTADT LÜNEBURG 
Die Oberbürgermeisterin 
Stadtplanung 
Neue Sülze 35 
21335 Lüneburg 

 



  AZ: 62 - 24H00010 

   
  Seite 2 

 

Bei der weiteren Ausführungsplanung der Löschwasserversorgung ist die örtliche Feuerwehr (Stadtbrand-
meister) einzubinden. 
 
Bewegungsflächen auf privaten Grundstücken: 

Zur Sicherstellung von wirksamen Lösch- und Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr ist der Erschlie-
ßungsweg entsprechend der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr herzustellen. Die Bewegungsflächen 
müssen mindestens 7x12 m groß sein und dürfen auch nicht vorübergehend eingeschränkt werden (z.B. 
durch parkende Fahrzeuge).  

Die Bewegungsflächen sind wie folgt herzustellen: 

 Eine Bewegungsfläche für die nordöstlich gelegenen Appartementhäuser, an der landwirtschaftli-
chen Zuwegung gegenüber dem Hochwasserrückhaltebecken 

 Eine Bewegungsfläche vor der geplanten Tagespflegeeinrichtung 

 Eine Bewegungsfläche für die nordwestlich gelegenen Gebäude, mittig entlang der Zufahrt 

 Eine Bewegungsfläche zwischen dem Hofladen/-Café und der Hof-Kita 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz 
Die vorliegende Planung ermöglicht die potenziell großräumige Versiegelung von Flächen für die Bebauung. 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Bebauung einer bisher unbebauten Fläche ermöglicht. 
Zudem stellt sich diese Fläche in ihrer Lage als Außenbereich dar.  
Gemäß §14 ff. BNatSchG stellt die Überbauung einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Verursachern 
sind verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 
 
Es ist daher ein entsprechender Umweltbericht sowie eine Planung mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
vorzunehmen. Zum Artenschutz ist mindestens eine Potenzialabschätzung der Flächen durchzuführen.  
 
Durch den Schutzstreifen der 110 KV Leitung sowie die Geländetopographie entsteht der Eindruck einer In-
selbebauung, die von der bereits vorhandenen Wohnbebauung abgetrennt ist. Hier ist daher besonderes 
Augenmerk auf die Eingrünung gegenüber dem Außenbereich zu legen, auch im Nordwestlichen Bereich 
der Fläche wo ein Bereich für Erdwärme vorgesehen ist. Um nicht nur einen Sichtschutz, sondern auch eine 
aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollere Eingrünung zu erreichen, sollten die Flächen zur Eingrünung 
eine Breite von mindestens 5 m und eine mindestens 3-reihige, besser 5-reihige versetzte Pflanzung aufwei-
sen. Es sind nur standortheimische Gehölze für die Eingrünung zu verwenden. Die Flächen zur Eingrünung 
sind deutlich von den zu bebauenden Grundstücken abzugrenzen.  
 
Für die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind auch die versiegelten und teilversiegelten Flächen des Wald-
gartens zu betrachten, da diese im Gegensatz zu einer reinen landwirtschaftlichen Nutzung ebenfalls einen 
negativen Einfluss haben.  
 
Grundsätzlich ist bei der Eingriffs-Ausgleichs-Planung eine enge Abstimmung mit der Entwässerung emp-
fohlen. So kann vermieden werden, dass Flächen doppelt überplant werden.  
 
 
Wald 
Wald im Sinne des NWaldLG ist nicht betroffen. Es bestehen daher aus waldrechtlicher Sicht keine Beden-
ken.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Melani Grubert 
 
 





 

 

 
Kriminalpräventionsrat Hansestadt und Landkreis Lüneburg 

Arbeitskreis   Sicher Bauen und Wohnen 
 

www.lueneburg.de/kpr - kpr.lueneburg@gmail.com 

 

Kriminalpräventionsrat Hansestadt u. Landkreis Lüneburg  

 
 
 
Hansestadt Lüneburg 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Neue Sülze 35 
 
21335 Lüneburg 

Kriminalpräventionsrat Hansestadt und Landkreis Lüneburg 
Arbeitskreis   Sicher Bauen und Wohnen 
Am Ochsenmarkt, 21335 Lüneburg 
 
Telefon-Nr.: 04131 8306-2309 
E-Mail.: kpr.lueneburg@gmail.com 
www.lueneburg.de/kpr 

 
29.02.2024 

 
 

 
 
 
 
Stellungnahme zur frühzeitigen Träger-Beteiligung  
zum Bebauungsplan  
Nr. 182 „Rettmer Nord“ der Hansestadt Lüneburg 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Arbeitskreis “Sicher Bauen und Wohnen“ des Kriminalpräventionsrates für Hansestadt und 
Landkreis Lüneburg nimmt zum o.g. Bebauungsplan wie folgt Stellung:  
 
Aus kriminalpräventiver Sicht ist es sinnvoll, öffentliche Wegebeziehungen durch einen direkten 
und gut einsehbaren Verlauf attraktiv zu gestalten, damit diese möglichst intensiv genutzt werden 
und damit die positiven Aspekte sozialer Kontrolle für die Gefahren-Abwehr genutzt werden 
können. Dadurch kann z.B. die Entstehung potentieller Gefahren- aber auch Angsträume bereits 
durch die Planung weitest-möglich vermieden werden. 
 
Es wird daher begrüßt, dass am nordwestlichen Rand der Entwicklungsfläche durch die 
Festsetzung eines Wegerechts eine vorauss. öffentliche Wegebeziehung gesichert werden soll, 
da die Vernetzung von Wegestrukturen wie dem Margeritenweg mit der Heiligenthaler Straße 
und damit den westlich angrenzenden Flächen die Wege-Nutzungsintensität und damit 
potentielle soziale Kontrolle – auch in Bezug auf die angrenzende Wohnbau-Fläche – erhöht. 
 
Auch im südöstlichen Plangebiet entstehen im Bereich der „Grünland“-Festsetzung attraktive 
Flächen für die örtliche Naherholung, für die auch aus den vorgenannten kriminalpräventiven 
Gründen eine öffentliche Durchwegung empfohlen werden kann.  
 

mailto:kpr.lueneburg@gmail.com
http://www.lueneburg.de/kpr


Durch die ausgelegte Planung wird eine für den Randbereich eines Oberzentrums insgesamt 
sehr gering verdichtete Wohnbebauung entwickelt.  
Durch die bandartig geplante Nutzungsstruktur grenzt z.B. an die großflächige Stellplatzanlage 
nur an deren Nord-Ecke ein Wohngebäude an, das auch abends und nachts „belebt“ ist.  
Aus kriminalpräventiver Sicht könnte daher durch eine intensivere bauliche Nutzung der 
Gesamtfläche und eine kompaktere Anordnung der Nutzungen eine Verbesserung der sozialen 
Kontroll-Möglichkeiten erreicht werden. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Michael Falk 







































 

 

Hansestadt Lüneburg  
Stadtbaurätin Heike Gundermann 
21335 Lüneburg 
 
 
09.03.2024 
 

 

 
 
Stellungnahme zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes OT Rettmer  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadtbaurätin, 
 
im Rahmen der Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplanes zu Gunsten einer 
Wohnbebauung „Rettmer Nord“, erhebe ich folgende Einwände: 
 
Die unwiederbringliche Vernichtung von Natur- und Ackerland für Wohnbebauung darf nicht weiter 
fortgeführt werden.  
 
Hier soll offensichtlich in erster Linie der Bau eines Umspannwerkes verhindert werden. Anders lässt 
sich die 180°-Wende der Eigentümer und Ihres Hauses zum letztjährigen Abstimmungsverhalten kaum 
erklären.  
Wenn es tatsächlich um Natur, Tiere und den Erhalt von Landwirtschaft geht, wäre ein Umspannwerk 
auf jeden Fall das kleinere Übel im Vergleich zu den langfristigen Schäden durch eine Wohnbebauung. 
 
Dem Punkt 3.5.2 zur Änderung des F-Planes möchte ich in aller Deutlichkeit widersprechen. Durch den 
Verkehrs- und Bevölkerungszuwachs der letzten Jahre in Rettmer, sowie den Eventbetrieb „ Hof an 
den Teichen“, ist die angrenzende Landschaft und das FFH-Gebiet bereits jetzt übermäßigen 
Störungen ausgesetzt. Es ist sehr wohl mit einer weiteren Beeinträchtigung der geschützten und auch 
der übrigen freien Landschaft zu rechnen. Zumal nach einer Änderung des F-Planes einer weiteren 
Bebauung Tür und Tor geöffnet sind. 
Der eigentliche Schaden entsteht nicht nur durch den Verlust wertvollen Ackerbodens, sondern der 
erheblich steigende Freizeitdruck durch Erholungssuchende wirkt aktuell bis weit in das 
Naturschutzgebiet „Heiligenthaler Mühlenbach“ hinein.  
 
Der Dauerstress für diverse Wildtiere äußert sich bereits jetzt in teils rückläufigen Besätzen gefährdeter 
Arten. Durchgeführte Maßnahmen zur Biotopverbesserung würden weiter verpuffen.  
 
 
 
 
 
 



Durch den Anstieg des Verkehrs und einer stetigen Beunruhigung  der Landschaft, bei gleichzeitigem 
Wegfall oder hoher Einzäunung von Deckungsbereichen und Wiesen, verenden z.B. schon jetzt bis zu 
60% des Rehwildes auf der Heiligenthaler Straße, gemessen am festgesetzten Jahresplan. 
 
Klimaschutz ist in der Niedersächsischen Verfassung als Staatsziel verankert. Der Wegfall dieser bisher 
landwirtschaftlich genutzten Fläche, steht in vielerlei Hinsicht diesem Ziel entgegen.  
Außerdem fehlt der Boden zur Pufferung und Filterung von Sickerwasser, zur Regulierung bei 
Starkregenereignissen und als Fläche für die Neubildung von Grundwasser. Im Übrigen würde sich der 
Überlauf des geplanten Regenrückhaltebeckens, aufgrund der topografischen Lage, bei 
Starkregenereignissen in das bestehende Wohngebiet entleeren. 
 
Das Ziel sollte ausschließlich eine Innenverdichtung der bestehenden Siedlungsbereiche sein. Der 
andauernde Flächenverbrauch von aktuell umgerechnet über 25qm pro Minute allein in 
Niedersachsen muss endlich gestoppt werden. Eine Änderung des F-Planes wäre in keiner Weise 
vertretbar. 
 
Über die Berücksichtigung meiner Eingabe wäre ich dankbar. Weitere Eingaben folgen. 

 

























 

 
 

 
 
 
  
 
 
 Datum: 19.03.2024 

  

 
Hansestadt Lüneburg  
Fachbereich 61,  
Stadtentwicklung und Planung  
Stadtbaurätin Heike Gundermann 
21335 Lüneburg 
 
 
 

 
Stellungnahme zur 89. Änderung des Flächennutzungsplans für den Teilbereich „Rettmer 
Nord“ und zum Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadtbaurätin, 

Als Anwohner des Margeritenwegs, möchte ich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur o.g. Angelegen-
heit, folgende Einwände erheben, Schwerpunkt Flächennutzungsplanänderung: 

 Die Änderung des Flächennutzungsplanes, gemäß des o.g. Dokuments, Absatz 3.1.3 ist grundsätz-
lich abzulehnen. Mit der Nutzungsänderung würde im Stadtgebiet bestes Ackerland unwiederbringlich 
vernichtet werden, welches mit 47-50 BK ausgewiesen wird (siehe NIBIS-Kartenserver des Nieder-
sächsischen Informationssystems). Dazu, wird die betreffende Fläche vom Landkreis Lüneburg als 
besonders Regional bedeutsamer Bereich und „… zu schützende Fläche aufgrund von natürlich vor-
kommender Bodenfruchtbarkeit…“ ausgewiesen (siehe Landkreis Lüneburg, GeoPortal, Zielkonzept 
Bodenschutz).  

 

 Bodenversiegelung von derart ausgewiesenen landwirtschaftlichen Flächen - an diesem Punkt kommt 
die Stadt ihrer planerischen Sorgfaltspflicht nicht nach (siehe § 1a Satz 5 Satz 1 BauGB) bzw. handelt 
aktiv gegen die, in der Landesverfassung verankerte, Klimaschutzpolitik des Landes Niedersachsen.  

 

 Die Absätze 3.2.2 und 3.2.3 sind falsch dargestellt, das Gegenteil ist der Fall. Der Geltungsbereich 
liegt zwar physisch außerhalb der Schutzgebiete jedoch ist bereits durch die derzeitige Lage der 
Wohngebiete, einschließlich des Eventbetriebes „Hof an den Teichen“ in unmittelbarer Nähe, seit 
Jahren ein deutlich messbarer negativer Einfluss auf die Flora und Fauna in den umliegenden 
Schutzgebieten und anderweitigen Flächen, der freien Landschaft festzustellen. Hervorgerufen durch 
eben diese Mehrbelastung von Freizeitdruck durch Erholungsuchende Spaziergänger, Jogger, etc., 
im Außenbereich des Stadtgebietes. 

 

 Darüber hinaus zeigt die Statistik „Wild Unfall“ im Bereich des Geltungsbereiches „Rettmer Nord“ und 
innerorts, höhe Feuerwache Süd / Rettmer Bahnhof einen überdurchschnittlich hohen Stand von 
Wildunfällen mit Sachschäden auf (siehe Unfallberichte mit Wildtieren, Polizeidirektion Lüneburg). 
Dieses ist ebenfalls eine Folge von immer mehr Flächenversiegelung und der damit verbundenen 
Verdrängung der Tierarten, die auf diese freien Flächen angewiesen sind. 

 

Dein Zeichen, deine Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom                    Durchwahl, Name 
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Aus den vorgenannten Fakten, ergeben sich folgende Fragen an sie, Frau Stadtbaurätin bzw. an den Stadt-
rat: 

 
1. Welche Argumente der Notwendigkeit stehen seitens der Stadt dem entgegen, 

an dieser Stelle ein Wohngebiet entstehen zulassen? 
 

2. Betrachtet man den Zeitraum für die nächsten 10-15 Jahre, stellt sich die Frage 
ob die Stadt Lüneburg noch in der Lage wäre die zukünftige, regionale Lebens-
mittel Produktion zu gewährleisten, bei stetig sinkender Ackerfläche? 
 

3. Es verwundert doch sehr wie im Gegensatz zum vorherigen geplanten Bauge-
biet Rettmer Nord, jetzt abermals ein Konzept vorgelegt wird, was aber von In-
halt und Substanz noch oberflächlicher ist. Folgende Fragen seien hier er-
laubt:  
 
- Wer ist der Antragsteller des Baugebietes? 
- Wer ist der Bauträger? 
- Wer ist der Träger des Seniorenheims? 
- Wer ist der Betreiber des Hofladens 
- Wer ist der Träger der „landwirtschaftlichen Nutzung“ innerhalb des Are-

als? 
 

 
Um eine Stellungnahme / Beantwortung der Fragen wird gebeten.  

 

 
Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
  
 
 
 Datum: 19.03.2024 

  

 
Hansestadt Lüneburg  
Fachbereich 61,  
Stadtentwicklung und Planung  
Stadtbaurätin Heike Gundermann 
21335 Lüneburg 
 
 
 

 
Stellungnahme zur 89. Änderung des Flächennutzungsplans der Hansestadt Lüneburg im 
Ortsteil Rettmer, Bebauungsplan 182 „Rettmer Nord“ 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadtbaurätin, 

Als Anwohner des Margeritenwegs, möchte ich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur o.g. Angelegen-
heit, Schwerpunkt Bebauungsplan, wenn es zu einer Flächennutzungsplanänderung kommen sollte, folgende 
Einwände erheben: 

  

 

 Bezieht man die Topografie der betreffenden Fläche mit in eine seriöse Planung mit ein, stellt der 
Bauingenieur sehr schnell fest das sich das Gelände für eine Bebauung nicht eignet. Das gesamte 
Gelände ist sehr hügelig. In den vergangenen Dekaden gab und gibt es bis heute starke Erosionen in 
den oberen Humusschichten. Der weggespülte Boden findet sich meistens im unterhalb gelegenen 
bestehenden Baugebiet wieder. Durch bauliche nach Verdichtung wird das Risiko der Oberflächen-
überflutung deutlich steigen.  

 Die Zuwegung für das Baugebiet muss ausschließlich über die Heiligenthalerstraße erfolgen. Der 
Margeritenweg kann nicht als zweite Zufahrt oder als landwirtschaftlicher Weg genutzt werden. Es 
fehlt die nötige Breite, die Einmündung ist durch eine Verkehrsinsel eingeschränkt, die Verkehrsbe-
lastung lässt jetzt schon erkennen, dass der Margeritenweg für diesen Schwerlastverkehr nicht aus-
gelegt ist. Der Margeritenweg muss aus Baugebietsplanungen herausgenommen werden.  

 Es muss zu der großen Einmündung von der Heiligenthalerstraße einen weiteren Weg für landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge geben. Dieser sollte eine Breite von mindestens 5m haben und für Schwer-
lastverkehr ausgelegt sein. Die Anordnung des Weges kann nur im nordwestlichen Teil des Geltungs-
bereiches erfolgen. 

 Aufgrund des, über die Jahre, steigenden Druckes auf die umliegende Natur, durch immer mehr Sied-
lungsbebauung und Event-Betrieb der Campus Stiftung (Hof an den Teichen), muss es an dieser 
Stelle eine deutliche Lenkung des Siedlungsverkehres geben. Damit ist der tägliche Freizeit- und Er-
holungsverkehr gemeint wie, Fußgänger, Radfahrer, Auto, Tourismus, etc.  

o Hier muss ein ca. 30m breiter Grüngürtel mit dichten Bewuchs, parallel zu nordwestlichen 
Grenze und parallel zum Margeritenweg angelegt werden. Außerdem, muss dieser Grüngür-
tel einen Wildzaun (150cm Höhe), an den beschriebenen Flanken beinhalten so dass Beide – 
Bewohner und Tiere – nebeneinander, ungestört leben können. Innerhalb des Grüngürtels 
sollte ein Weg mit Sitzmöglichkeiten und entsprechenden Müll-Entsorgungspunkten bereitge-
stellt werden. Dieser Grüngürtel kann als Spazierweg genutzt werden. 

Dein Zeichen, deine Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom                    Durchwahl, Name 
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o Der Grüngürtel sollte entlang des bestehenden Wohngebietes „Rettmer Bergfeld“ weiterge-
führt werden. Dadurch würde ein „grüner Rundweg entstehen mit Anschluss an die Nachba-
rortschaften Oedeme und Heiligenthal. 

 

Entsprechend meiner Stellungnahme zum Flächennutzungsplan /B-Plan ist ein Wildzaun und ein Grüngürtel 
in dem aktuellen Geltungsbereich dringend notwendig da es eine zusätzliche Erhöhung von Freizeitdruck und 
Autoverkehr geben wird. Aus Sicht der Verkehrssicherheit, des Naturschutzes und des Schutzes vor Wild-
frass in den Gärten ist ein Grüngürtel mit integriertem Zaun dringend nötig. Dieses wird bereits in anderen 
Landkreisen und Gemeinden erfolgreich angewendet. 

Um eine Stellungnahme / Beantwortung der Fragen wird gebeten.  

 

 
Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 




